
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2017/1/19 Ro 2014/08/0084
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.2017

file:///


Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §18b Abs1;

1. ASVG § 18b heute

2. ASVG § 18b gültig ab 01.01.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 217/2022

3. ASVG § 18b gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2013

4. ASVG § 18b gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2005

Rechtssatz

Ein P9egeaufwand ab 14 Stunden wöchentlich bzw. ab 60 Stunden monatlich ist bereits von einigem Gewicht,

entspricht er doch einem erheblichen Anteil /(von ungefähr einem Drittel; vgl. dazu auch den Beschluss des OGH vom

8. Juli 1999, 8 ObA 274/98x, sowie neuerlich RIS-JUSTIZ RS 0054693 (T2)) an der Normalarbeitszeit und auch einem

gewichtigen Anteil am gesamten P9egebedarf (von zumindest P9egestufe 3, also ab 28 Stunden wöchentlich). Durch

die genannte Stundenanzahl ist einerseits gewährleistet, dass die Selbstversicherung nicht allzu leicht bzw. in

ausufernder Weise zu Lasten des die Beiträge unbefristet und zur Gänze tragenden Bundes (§ 77 Abs. 8 ASVG)

beansprucht werden kann. Andererseits ist damit sichergestellt, dass die - auch neben einer die P9ichtversicherung

begründenden Erwerbstätigkeit zulässige (vgl. neuerlich ErläutRV 1111 BlgNR 22. GP 4, sowie zum 2. Sozialrechts-

Änderungsgesetz - 2. SRÄG 2009, BGBl. I Nr. 83/2009, ErläutRV 179 BlgNR 24. GP 8; siehe ferner das hg. Erkenntnis vom

22. Februar 2012, 2011/08/0050) - Selbstversicherung nicht bloß für Personen eröGnet wird, die ihre bisherige

Berufstätigkeit zur P9ege naher Angehöriger überwiegend einschränken oder aufgeben.Ein P9egeaufwand ab 14

Stunden wöchentlich bzw. ab 60 Stunden monatlich ist bereits von einigem Gewicht, entspricht er doch einem

erheblichen Anteil /(von ungefähr einem Drittel; vergleiche dazu auch den Beschluss des OGH vom 8. Juli 1999, 8 ObA

274/98x, sowie neuerlich RIS-JUSTIZ RS 0054693 (T2)) an der Normalarbeitszeit und auch einem gewichtigen Anteil am

gesamten P9egebedarf (von zumindest P9egestufe 3, also ab 28 Stunden wöchentlich). Durch die genannte

Stundenanzahl ist einerseits gewährleistet, dass die Selbstversicherung nicht allzu leicht bzw. in ausufernder Weise zu

Lasten des die Beiträge unbefristet und zur Gänze tragenden Bundes (Paragraph 77, Absatz 8, ASVG) beansprucht

werden kann. Andererseits ist damit sichergestellt, dass die - auch neben einer die P9ichtversicherung begründenden

Erwerbstätigkeit zulässige vergleiche neuerlich ErläutRV 1111 BlgNR 22. Gesetzgebungsperiode 4, sowie zum 2.

Sozialrechts-Änderungsgesetz - 2. SRÄG 2009, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 83 aus 2009,, ErläutRV 179 BlgNR 24.

Gesetzgebungsperiode 8; siehe ferner das hg. Erkenntnis vom 22. Februar 2012, 2011/08/0050) - Selbstversicherung

nicht bloß für Personen eröGnet wird, die ihre bisherige Berufstätigkeit zur P9ege naher Angehöriger überwiegend

einschränken oder aufgeben.
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